
 
 

Beschwerde B&H Camel Sexistische Assoziationen Zigarette Kiss, Feel, Rub 

 

Die Beschwerde bezieht sich auf eine Zigaretten-Werbung in der Trafik in Form von Foldern, 

Zigaretten-Automaten und Trafik-Plakaten. Darin werden die Vorteile der Zigarette Camel mit 

„werbe“wirksamen Aufforderungen aufgelistet: Kiss, Feel, Rub. 

Kiss dafür, dass das Filter-Papier eine angenehme 3D-Textur aufweist. 

Feel dafür, dass der Centerhole-Filter Rauchgenuss bis zum letzten Zug verspricht, 

insbesondere für Activate-Raucher (so wird offensichtlich die Camel-Zielgruppe identifiziert). 

Rub für den frischen Duft, den die Zigaretten-Packung abgibt, wenn man sie reibt. 

Tatsächlich können bei Kiss, Feel, Rub andere Assoziationen als die beschriebenen Marken-

Vorteile einer Camel entstehen.  

Nach Ausschluss aller anderen Kriterien der Verhaltensregeln führt die Überprüfung nach  

2. Spezielle Verhaltensregeln – Mensch 

2.1. Geschlechterdiskriminierende Werbung (sexistische Werbung) 

1. Werbung darf nicht aufgrund des Geschlechts diskriminieren. Im Gesamtkontext und der 

verwendeten Bild-Text-Sprache und hier 

1.1. e) sexualisierte Darstellungsweisen ohne direkten inhaltlichen Zusammenhang zum 

beworbenen Produkt .... Wesentlich ist dabei die Betrachtung im Gesamtkontext 

zu folgendem Ergebnis: 

Es liegt eine Art von sexualisierter Text-Sprache (es wird kein Bild verwendet oder sonstige 

Sexualisierung symbolisiert) vor, die das Rauch-Erlebnis mit Camel verdeutlichen soll. Die 

beabsichtigte Assoziation soll wohl die Lippen, die Entspannung beim Inhalieren und den 

mittlerweile gesellschaftlich verpönten Rauch-Geruch an den Fingern ansprechen. Die 

Wortwahl Kiss, Feel, Rub ist sicher nicht gelungen, die Intention der gewählten „Reiz“-Worte 

ist klar erkennbar, bietet jedoch nicht ausreichende Anhaltspunkte um von sexistischer, 

geschlechterdiskriminierender Werbung zu sprechen. 
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